
Vermessung vorhandener Grundstücksgrenzen
Allgemeine Informationen

Wenn Sie Ihr Grundstück bebauen wollen oder aus anderen Gründen den genauen Verlauf Ihrer Grundstücksgrenzen benötigen, können Sie
einen Antrag auf Grenzwiederherstellung bei einem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) stellen. Im Liegenschaftskataster ist der
Verlauf der Flurstücksgrenzen nachgewiesen. Grenzwiederherstellungen sind Vermessungen zur Übertragung einer im Liegenschaftskataster
festgelegten Flurstücksgrenze in die Örtlichkeit. 

Bei einer Katastervermessung können nicht vorhandene Grenzmarken abgemarkt und vorhandene Grenzmarken auf ihre richtige Lage geprüft
werden.

Zuständigkeiten

Referat Katasterfortführung und Datenbereitstellung

Besucheradresse:
Straße des Friedens 9 a, Gebäude II
04720 Döbeln

Postadresse:
Frauensteiner Straße 43
09599 Freiberg

Telefon: 03731 799-1200
Fax: 03731 799-1189
vermessung[at]landkreis-mittelsachsen.de

Verfahrensablauf

Grundstückseigentümer sowie Behörden im Rahmen ihrer Aufgaben können einen Antrag auf eine Katastervermessung und Abmarkung bei
einem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur stellen. Dieser wird den Ablauf der Katastervermessung und Abmarkung sowie den
erforderlichen Umfang erläutern und den Ablauf des Verwaltungsverfahrens begleiten. 

Kosten

Über die Kosten einer Katastervermessung und Abmarkung beraten die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure. Die Höhe der Kosten für
eine Katastervermessung und Abmarkung bestimmt sich nach der Zweiten Sächsischen Vermessungskostenverordnung ermittelt und ist von
verschiedenen Faktoren abhängig.

Rechtsgrundlage

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure Sachsens
Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen

-

� Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatG)-
� Durchführungsverordnung zum Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatGDVO)-
� Sächsische Vermessungskostenverordnung (SächsVermKoVO)-
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https://www.geosn.sachsen.de/oeffentlich-bestellte-vermessungsingenieure-4554.html
http://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/9851-Saechsisches_Vermessungs__und_Katastergesetz
http://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/12050-Durchfuehrungsverordnung_zum_Saechsischen_Vermessungs__und_Kata
http://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/12541
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